
110 LI Metalltechnik 
 
Beschlossen in der Sitzung des Landesinnungsausschusses am 13.10.2020 in 
Vorbereitung eines allfälligen Zuständigkeitsüberganges gem. § 67 WKG. Dieser 
Beschluss tritt mit 1.1.2021 in Kraft 
 
 Ein fester Betrag je Zuordnung zu folgenden Berufszweigen:   

- Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau € 180,00 
- Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau € 180,00 
- Metalltechnik für Land- und Baumaschinen €  140,00 
- Metalldesign, Oberflächentechnik und Gießer € 140,00 
- alle Sonstigen € 140,00 

Im Falle der Zugehörigkeit zu mehreren Berufszweigen ist bei 
unterschiedlich hohen Beträgen nur der höhere Betrag zu 
entrichten. Bei gleich hohen Beträgen ist der Betrag nur einmal zu 
entrichten. 

  

 Pro zum 31.12. des Vorjahres gemeldeter Betriebsstätte ein fester 
Betrag unabhängig der Zuordnung zu Berufszweigen 

€ 0,00 

 Die Sozialversicherungsbeitragssumme des vorangegangenen 
Jahres und davon ein Anteil in Form eines Hebesatzes unabhängig 
von der Zuordnung zu Berufszweigen 
Der Höchstbetrag der Grundumlage ist: 

 
 
 
€ 

1,19 % 
 
 

1.600,00 
Die Verpflichtung von juristischen Personen zur Zahlung fester 
Beträge in doppelter Höhe wird ausgeschlossen. 

  

Ruhen alle gemäß § 2 Abs 1 WKG mitgliedschaftsbegründenden 
Berechtigungen für die gesamte Persiode der Mitgliedschaft im 
Kalenderjahr, ist die Grundumlage in folgender Höhe zu entrichten: 

 
 
€ 

 
 

70,00 
 


